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Maßangaben in Meter

bestehende Grundstücksgrenze

10.0

KENNZEICHNUNGEN

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung

LEGENDE

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs.1 Nr.25b und Abs.6 BauGB)

Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)MD

(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

Private Grünfläche

Grünflächen

bestehende Böschung

Z Zufahrt

Zweckbestimmung:

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsfächen

Ein- und Ausfahrtbereich (max. Breite)

(§ 9 Abs.1 Nr. 4, 11 und Abs.6 BauGB)

WL Wasserleitung

15

Bestandsgebäude

Öffentliche Grünfläche

Übersichtskarte M 1:25.000

Obergerbacherhöfe
Ergänzungssatzung

Ortsgemeinde Ruppertsecken

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6 BauGB)

SB Straßenböschung

Zweckbestimmung:

Abgrenzung Teilbereich MD1 und MD2

vorh. Laubbaum / vorh. Nadelbaum

Anpflanzen von:

Bäume (beispielhafte Darstellung des Standorts)

Sichtdreieck

ETRS 89 , Oktober 2023 17.10.2023 Pen

13.06.2023 StaAus Tachymetrie

Das amtliche Kataster gilt lediglich als Orientierungshilfe.
Für die Lagegenauigkeit kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Kataster 

Aufnahme 

Vermessung 

Grundkarte

:

:

Planungsgrundlagen ZeichenDatum

Erhalten von:

Bäume

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

A1

A2

A3

E1

E2

Ausgleichsmaßnahmen

Als Ausgleichsmaßnahme A1 sind die nicht bebauten Grundstücksflächen gärtnerisch zu nutzen, 
sowie mit standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. Je angefangene 400 m² Grundstücksfläche 
ist ein standortgerechter, heimischer Laubbaum II. Ordnung (STU 12-14 cm) zu pflanzen. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall 
gleichartig zu ersetzen. Die zu verwendeten Arten sind der Pflanzenliste im Anhang zu entnehmen.

Als Ausgleichsmaßnahme A2 wird im Teilbereich MD1 im Bereich des Gehölzstreifens eine 
Entsiegelung (durch Abriss des Bestandsgebäudes) durchgeführt. Die Fläche ist mit 
standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und aufzuwerten.

Als Ausgleichsmaßnahme A3 sind im Teilbereich MD2 14 Obstbäume (Hochstämme 2.Ordnung) zu 
pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen. Die zu 
verwendenden Arten sind der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen.

Ersatzmaßnahmen

MD 1: Als Ersatzmaßnahme E1 sind auf den Flurstücks-Nr. 921 (auf Flur 0 in der Gemarkung 
Ruppertsecken) insgesamt zur Aufwertung des Landschaftsbildes 19 Obstbäume II. Ordnung  
(Hochstämme 2.Ordnung) zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall 
gleichartig zu ersetzen. Die zu verwendenden Arten sind der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen.

MD 2: Als Ersatzmaßnahme E2 ist die Fläche (A ~ ca. 850 m²) mit der Flurstücks-Nummer 980 
(teilweise), Flur 0 in der Gemarkung Ruppertsecken von einer Acker- zur Wiesenfläche entwickeln. 
Zur Erhöhung der Artenvielfalt sowie zur Entwicklung zu einer artenreicheren Wiese mit 
Streuobstbestand, ist die Aufwertung, Pflege und Erhaltung dieser Fläche nach folgenden Vorgaben 
durchzuführen:

- Auf der Fläche sind 7 standortgerechte, einheimische Obstbäume II. Ordnung fachgerecht zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten (siehe Pflanzliste)

- Die Fläche ist mit Regiosaatgut „Frischwiese“ aus dem Ursprungsgebiet 9 „Oberrheingraben 
mit Saarpfälzer Bergland“ einzusäen.

- Die Fläche ist zweimal im Jahr zu mähen. Die erste Mahd darf jedoch nicht vor dem 15. Juni 
eines jeden Jahres erfolgen. Das Mahdgut ist frühestens einen Tag nach der Mahd 
abzuräumen.

- Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt
- Es besteht ein Mulchverbot im Zeitraum vom 01.04. bis zum 15.08. jeden Jahres

vorh. Baumstumpf

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

E1

E2

Ersatzmaßnahme E1: Flst. Nr. 921, Flur 0
o.M.Gemarkung Ruppertsecken

N

Ersatzmaßnahme E2: Flst. Nr. 980 (teilweise), Flur 0
o.M.Gemarkung Ruppertsecken

N

GRZ 0,5

MD 1

MD 2

Schmutzwasser

Regenwasser

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß
GRZ 0,5

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl
nach § 19 Abs. 4 BauNVO ist unzulässig.


